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Gemeinde Lindlar Lindlar, 24.11.2008 
 
Finanzen, Steuern, 
Rechnungswesen 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Ausschusses für Sicherheit und Ordnung 
am 04.12.2008  

 
- öffentliche Sitzung - 

 

TOP 11: Kalkulationsschema Bestattungswesen 

Sachverhalt: 

Das bestehende Konzept der Gebührenkalkulation Friedhofswesen 2008 wurde überar-
beitet.  
Die Verwaltung schlägt vor, die Kalkulation für die Gebührensätze im Bestattungswesen 
zukünftig nach dem Verbrauch der Infrastrukturflächen und der zurzeit verfügbaren (be-
legten und freien) Grabstellen zu berechnen (s. Anlage I).  
 
Basierend auf der Betriebsabrechnung 2007 und einer Hochrechnung für 2008 wurden 
die zu erwirtschafteten Kosten ermittelt, die den Kostensätzen zugrunde liegen, darge-
stellt in der Anlage II.  

Folglich wurden die zu kalkulierenden Kostensätze in zwei Bestandteile gegliedert; in 

• die Kosten je Grabstelle, mit einer Verteilung der Gesamtkosten zu 75% über die 
Grabstelle an sich, daraus ergibt sich ein Kostensatz von € 33,52 je Grabstelle 
(gem. Anlage II) und  

• die Kosten je Grab, mit einer Verteilung der Gesamtkosten zu 25 % über den 
Flächenverbrauch je Grabstelle, daraus ergibt sich ein Kostensatz von € 4,38 je 
Quadratmeter Grabfläche (gem. Anlage II).   

Der Entwurf zur Berechnung der Gebührensätze nach Bestattungsarten in Aschen und 
Sargbestattungen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer ist in der Anlage III dar-
gestellt. 
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Die Verwaltung schlägt vor, die Reihengräber mit einem Aufschlag von 25% und die 
Wahlgräber mit einem Aufschlag von 40% zu belasten. Die Kindergräber sollen auf 150 
Euro fixiert werden.  

Die so berechneten Gebührensätze wurden anhand der vorliegenden Fallzahlen ( ver-
kaufte Grabstellen) verprobt (gemäß Anlage III).  

 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung stimmt dem dargestellten Kalkulations-
schema zu, welches ab 2009 angewendet werden soll.  

Die Gebührenkalkulation wird zur nächsten Ausschusssitzung am 10.02.2009 vorgelegt.   

 

 

 

     

Annette Krop  
Sachbearbeiterin  

 Friedhelm Schwirten
Fachleiter 

Werner Hütt 
Kämmerer 

Dr. Hermann-Josef Tebroke
Bürgermeister 



 

Dokument: 06. Sitzung SOA 04.12.2008 TOP 11 Kalkulationsschema Bestattungswesen.doc 

3

 



 

06. Sitzung SOA 04.12.2008 TOP 11 Kalkulationsschema Bestattungswesen.doc 

4

 



 

Dokument: 06. Sitzung SOA 04.12.2008 TOP 11 Kalkulationsschema Bestattungswesen.doc 

5

 



1/7 

Gemeinde Lindlar Lindlar, 19.11.2008 
 
Feuerschutz, 
Friedhofswesen, 
Personenstandswesen 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Ausschusses für Sicherheit und Ordnung 
am 04.12.2008  

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 12: Sachstandsbericht über die Durchführung der Maßnahmen zur Ver-
besserung der Löschwasserversorgung in der Gemeinde Lindlar 
von 2007 bis 2008 sowie Prioritätenliste für 2009  

Vorberaten im am TOP 
Betriebsausschuss Gemeindewasser-
werk/Feuerschutzausschuss 

19.09.2006 3 

Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2007 10 

Sachverhalt: 

Der Bericht über die Durchführung der Maßnahmen zur Verbesserung der Lösch-
wasserversorgung in der Gemeinde Lindlar von 2007 bis 2008 sowie die Prioritäten-
liste 2009 sind der Vorlage als Anlage I beigefügt. 

Beschlussvorschlag: 

Der Bericht über die Durchführung der Maßnahmen zur Verbesserung der Lösch-
wasserversorgung in der Gemeinde Lindlar für die Jahre 2007 bis 2008 sowie die 
Prioritätenliste 2009 wird vom Ausschuss für Sicherheit und Ordnung zustimmend 
zur Kenntnis genommen. 

Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung empfiehlt dem Gemeinderat, die erforder-
lichen Haushaltsmittel zur Realisierung der Maßnahmen für 2009 auf der Grundlage 
der Prioritätenliste bereitzustellen.  

 

     

F. Schwirten 
Fachleiter 

 R. Urspruch 
Fachleiter 

W. Hütt 
Kämmerer 

Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 

 



 Anlage I  
 
Vorbemerkungen  
 
Auf der Grundlage der vorliegenden Rohrnetzanalyse und der Löschwasseruntersu-
chung (Erläuterungsbericht) des Ingenieurbüros Osterhammel, der Beschlussfassung 
des Betriebsausschusses Wasserwerk und des Feuerschutzausschusses vom 
19.09.2006 sowie der jeweils zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel, hatte die 
verwaltungsintern gebildete Arbeitsgruppe einen Maßnahmekatalog, gestaffelt nach 
Prioritäten, zunächst für die Jahre 2007 bis 2010 erarbeitet und daraus die näher be-
zeichneten Maßnahmen im Hinblick auf eine langfristige flächendeckende Sicherstel-
lung der (angemessenen) Löschwasserversorgung in der Gemeinde Lindlar umge-
setzt.  
 
Bei der Erarbeitung des Maßnahmekataloges und der Realisierung der einzelnen 
Maßnahmen hatte die Arbeitsgruppe insbesondere Lösungsvorschläge prioritär auf-
genommen, die mit möglichst geringen Hh-Mitteln den größten gewünschten Erfolg 
(Sicherstellung der Löschwasserversorgung) in den jeweiligen Planabschnitten ge-
währleisten. 
 
Die Prioritätensetzung wurde und wird weiterhin nach der Dringlichkeit der jeweiligen 
Maßnahmen vorgenommen. Hierbei werden insbesondere die Belange des Feuer-
schutzes, der Bauleitplanung, der Trinkwasserversorgung und die aktuelle Haus-
haltssituation der Gemeinde Lindlar berücksichtigt. Erfreulich ist, dass viele Maß-
nahmen kostengünstig durch die langfristige Anpachtung von vorhandenen Teichen, 
neu errichteten Löschwasserbehältern und ehemaligen Güllebehältern von Privatei-
gentümern umgesetzt werden konnten. Angesichts der aktuellen Haushaltssituation 
der Gemeinde Lindlar wird die Arbeitsgruppe im Rahmen der weiteren Detailuntersu-
chungen und Planungen in den kommenden Jahren stets auch kostengünstigste Lö-
sungsalternativen untersuchen und daraus die entsprechende Maßnahmen – soweit 
möglich – realisieren.  
 
Die (technische) Realisierung der Maßnahmen erfolgt insbesondere in enger Ab-
stimmung mit der Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Lindlar und dem Gemein-
dewasserwerk. 
 
Die Prioritätenliste für das Jahr 2009 ist ebenfalls Bestandteil des Sachstandsberich-
tes. Die Aktualisierung bzw. die Fortschreibung des Maßnahmekataloges soll auch 
weiterhin jährlich vorgenommen werden.  
 
Die Verwaltung wird dem zuständigen Ausschuss für Sicherheit und Ordnung min-
destens einmal jährlich umfassend über die Realisierung der jeweiligen Maßnahmen 
zur Verbesserung der Löschwasserversorgung berichten. 
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Ziff. d. Erläute-
rungs-

berichtes 

Fachbe-
reich 

Bereich Beschreibung der Maßnahmen geschätzte 
Kosten  

Herstel-
lungs/Er-

werbskos-
ten  

Lfd. 
Pacht-
kosten 

p. a. 
7.11/A3.1/G3 Feuer-

schutz 
Kuhlbach Anpachtung der Löschteiche in der Ortslage Kuhl-

bach mit der Anbringung einer Entnahmevorrich-
tung für die Freiwillige Feuerwehr Lindlar, verfüg-
bare Löschwassermenge ca. 200 m³  

2.500,00 € 2.192,83 € 
 

200,00 € 

7.28/3.1/D3 Feuer-
schutz 

Kurtenbach Anpachtung eines neu errichteten Löschteiches 
eines ortsansässigen Landwirtes aus Kurtenbach 
zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in 
der Ortslage Kurtenbach, verfügbare Löschwas-
sermenge ca. 100 m³ 

50.000,00 € keine Her-
richtungs-
kosten 

100,00 €  

7.26/3.2/BG, C6 Feuer-
schutz 

Köttingen Anpachtung des ehemaligen Nachklärbeckens 
des Aggerverbandes Gummersbach zur Sicher-
stellung der Löschwasserversorgung in Köttingen 
Verfügbare Löschwassermenge ca. 150 m³ 

5.000,00 € 
für die Ent-
nahmestelle, 
welche als-
bald ange-
bracht wird 

Die tatsäch-
lichen Kos-
ten werden 
zur Zeit er-
mittelt 

Der 
Gestat-
tungs-
vertrag 
sieht 
keine 
Pacht-
zahlung 
vor  

7.34/3,2/D4 Feuer-
schutz 

Breidenbach Anpachtung und Nutzung der ehemaligen Gülle-
beckens eines Landwirtes in Mittelbreidenbach mit 
der Anbringung einer Entnahmevorrichtung, ver-
fügbare Löschwassermenge ca. 160 m³ (2 Kam-
mern zu je 80 m³) 

4.000,00 € 2.733,78 € 50,00 € 
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Ziff. d. Erläute-
rungs-

berichtes 

Fachbe-
reich 

Bereich Beschreibung der Maßnahmen geschätzte 
Kosten  

Herstel-
lungs/Er-

werbskos-
ten  

Lfd. 
Pacht-
kosten 

p. a. 
7.53/3.2/B6 
 
 

 

Feuer-
schutz 

Schmitzhöhe Erwerb des ehemaligen Löschwasserbehälters 
der Wassergenossenschaft Schmitzhöhe einschl. 
der Errichtung eines Entnahmehydranten in der 
Lindlarer Straße sowie Errichtung eines Unterflur-
hydranten im Bereich der Pumpstation in Lindlar-
Schönenborn (Sportanlage), verfügbare Lösch-
wassermenge ca. 130 m³ 

10.000,00 € 8.500,00 € entfällt 

7.63/A3.1/G2 Feuer-
schutz 

Unterlichtingha-
gen 

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in 
Unterlichtinghagen wurde der ehemalige Öltank 
am Hallenbad Lindlar nach Unterlichtinghagen 
transportiert, als Löschwasserbehälter ertüchtigt 
und nach einer Erstbefüllung in Betrieb genom-
men. Hierfür wurde ein Teil eines landw. Grund-
stücks langfristig angepachtet und eingezäunt. 
Darüber hinaus wurde eine Zufahrt für die Fahr-
zeuge der Freiwilligen Feuerwehr Lindlar errichtet. 
Verfügbare Löschwassermenge ca. 100 m³ 

60.000,00 € 
für einen 
entspr. 
Löschwas-
serbehälter 
bei Neuer-
werb einschl. 
NK 

50.798,41 € 
für Herrich-
tung, Er-
tüchtigung 
und Trans-
port einschl. 
Aushub, 
Einzäunung 
und Zuwe-
gung 

50,00 € 

Unterhal-
tungsmaß-
nahme 

Feuer-
schutz 

Oberbreiden-
bach 

Entschlammung und Ertüchtigung des Löschtei-
ches mit Erneuerung des Mönches und Teilberei-
che des Zaunes sowie Erneuerung des Tores, 
verfügbare Löschwassermenge ca. 100 m³  

entfällt Entschlam-
mung: 
9253,68.  
Herrich-
tung: 
438,19 € 

entfällt 

 
7.12/A3.1/G3 

EB 
Wasser 

Frielingsdorf. 
Geänderte 
Netzverbindung 
im Bereich DEA 
Klause 

Die Änderung der Netzverbindung ist für spätere 
Jahre vorgesehen. Die Wasserversorgung ist si-
chergestellt.  

10.000,00 € Wird noch 
beziffert 

entfällt 
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Ziff. d. Erläute-
rungs-

berichtes 

Fachbe-
reich 

Bereich Beschreibung der Maßnahmen geschätzte 
Kosten  

Herstel-
lungs/Er-

werbskos-
ten  

Lfd. 
Pacht-
kosten 

p. a. 
7.59/A3.1/D3,E
4 

EB 
Wasser 

Süttenbach, 
Untersülze 

Hier ist ein zweimaliger Austausch des Druckmin-
derventils und evtl. zusätzliche Schachtarmaturen 
erforderlich. Die Maßnahme wird durch den Ei-
genbetrieb Wasser bis Ende Dez. 2008 durchge-
führt 

6.000,00 € Wird noch 
beziffert 

entfällt 

7.36/3.1/G3 Feuer-
schutz 

Montanusstraße 
im Bereich Am 
Hang des Ort-
sausganges 

Nach entsprechender Prüfung teilt die Wehrfüh-
rung der Freiwilligen Feuerwehr Lindlar mit, dass 
der Einbau eines weiteren Hydranten im Kreu-
zungsbereich „Ente“ in Frielingsdorf nicht zu einer 
Verbesserung der Löschwasserbereitstellung 
führt. Ausreichende Löschwassermengen stehen 
bei einer Überschreitung des Löschradius um ca. 
100 m aus dem Ortsteil Kuhlbach (Entnahme aus 
den Teichen) und aus dem Bereich der Straße 
Höhenweg (aus den dortigen Hydranten) zur Ver-
fügung. Die angedachten Maßnahmen im Erläute-
rungsbericht werden ggfs. auf spätere Jahre ver-
schoben 

65.500,00 € entfällt entfällt 

7.15/3.1/F3 Feuer-
schutz 

Hinterrübach Ein Entnahmehydrant auf der Hauptleitung am 
Ortseingang von Hinterrübach ist vorhanden und 
wurde vom Eigenbetrieb Wasser freigelegt. Die 
Maßnahme ist mithin erledigt. 

2.000,00 €  2.000,00 € entfällt 

7.31/3.2/E4,F4,
E5,F5 

EB  
Wasser 

Lindlar Zentrum 
im Bereich 
Hauptstraße 
Höhe Kranken-
haus und Bor-
romäusstraße 

Der Austausch der Wasserleitung und die Außer-
betriebnahme des Hochbehälters im Bereich der 
Eremitage ist erledigt. Ein neuer Schacht im Zuge 
der Bismarckstraße wurde ebenfalls errichtet. Die 
Wasserleitung im Bereich des Herz-Jesu-
Krankenhauses in die Hauptstraße Ecke Borro-

38.000,00 38.000,00 € entfällt 
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Ziff. d. Erläute-
rungs-

berichtes 

Fachbe-
reich 

Bereich Beschreibung der Maßnahmen geschätzte 
Kosten  

Herstel-
lungs/Er-

werbskos-
ten  

Lfd. 
Pacht-
kosten 

p. a. 
mäusstraße befindet sich hinsichtlich der Wasser-
versorgung in einem verhältnismäßig guten Zu-
stand. Weitere Rohrbrüche sind nicht zu verzeich-
nen. Mithin wurde die Leitungserneuerung zu-
nächst für spätere Jahre eingeplant. 

7.60/A3.2/D5 EB 
Wasser 

Unterheiligen-
hoven-
Schneppensie-
fen 

Austausch Druckminderventil und evtl. zusätzliche 
Schachtarmaturen. Diese Maßnahme wurde in 
2008 vom Eigenbetrieb Wasser erledigt. 

3.000,00 € 3.000,00 € entfällt 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 19.11.2008 
 
Sicherheit und Ordnung 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Ausschusses für Sicherheit und Ordnung 
am 04.12.2008  

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 13: Aufhebung von Satzung und Gebührenordnung der Notunterkunft 
sowie Aufhebung von Gebührenordnungen nicht mehr betriebener 
Übergangsheime 

Sachverhalt: 

Sowohl die Notunterkünfte „Kaiserau 14“ und „Kalkofen 17 / 21“ als auch die Über-
gangsheime „Alte Landstraße 31 a/b“ und „Tulpenweg 11 a/b“ werden von der Gemein-
de Lindlar bereits seit längerer Zeit aus verschiedenen Gründen nicht mehr betrieben. 
Aus diesem Grunde können die entsprechenden Regelungen für diese Unterkünfte  
ersatzlos entfallen bzw. aufgehoben werden. 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Be-
schluss zu fassen: 
Die Gebührenordnung für die Benutzung der Notunterkünfte und der Übergangsheime 
„Alte Landstraße 31a/b“ und „Tulpenweg 11 a / b“ sowie die Satzung über die Notunter-
künfte in der Gemeinde Lindlar sind ersatzlos aufzuheben. 

 

 

    

Herbert Schibelka 
Fachleiter 

  gez. Dr. Hermann-Josef Tebroke
Bürgermeister 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 19.11.2008 
 
Sicherheit und Ordnung 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Ausschusses für Sicherheit und Ordnung 
am 04.12.2008  

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 14: Satzung der Gemeinde Lindlar über die Errichtung und Unterhaltung 
von Übergangsheimen vom 27.08.1991 
hier: Vorschläge zur Änderung satzungsrechtlicher Vorschriften 

Sachverhalt: 

Die Übergangsheime „Auf dem Heidchen“, „Josefstraße 17“, „Voßbrucher Straße 1 a“, 
„Tulpenweg 11 a und 11 b“ und „Alte Landstraße 31 a/b“ werden von der Gemeinde 
Lindlar bereits seit längerer Zeit aus verschiedenen Gründen nicht mehr betrieben. Aus 
diesem Grunde sollte die Satzung der Gemeinde Lindlar über die Errichtung und Unter-
haltung von Übergangsheimen in einigen Punkten geändert werden. 

Die jeweiligen Änderungsvorschläge sind in der Gegenüberstellung (Anlage I) und in 
dem Entwurf eines III. Nachtrages zur Änderung der Satzung der Gemeinde Lindlar  
über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen vom 27.08.1991  
(Anlage II) zusammengefasst. 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Be-
schluss zu fassen: 
Die Änderung der Satzung der Gemeinde Lindlar über die Errichtung und Unterhaltung 
von Übergangsheimen vom 27.08.1991 (III. Nachtrag) in der jetzt vorgelegten Fassung 
wird beschlossen. 

 

    

Herbert Schibelka 
Fachleiter 

  gez. Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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zur Zeit geltende Fassung Neue Fassung (Änderungsvorschlag) 
 
Rechtsgrundlage 
 
Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.08.1984 (GV 
NW S. 214) i. V. m. den §§ 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NW S., 
712/SGV NW 610) zul. geändert durch Artikel 13 des Rechtsbereini-
gungsgesetzes 1987 für das Land Nordrhein-Westfalen (RBG 87 NW) 
vom 06.10.1987 (GV. NW S. 342), des § 6 des Landesaufnahmegeset-
zes vom 21.03.1972 (GV NW S. 61/SGV) NW 24) zul. geändert durch 
Gesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes vom 30. März 1990 
(GV NW 1990 S. 208) sowie des § 5 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 
vom 27.03.1984 (GV NW S. 214/SGV NW 24) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25.03.1993 (GV NW S. 102) hat der Rat der Gemeinde 
Lindlar in seinen o. a. Sitzungen folgende Satzung beschlossen: 

 
Rechtsgrundlage 
 
Auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 9. Oktober 
2007 (GV. NRW. S. 380) i. V. m. den §§ 4, 6 und 7 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV 
NW S., 712/SGV NW 610) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
zur Novellierung des Kurortegesetzes sowie zur Änderung und Aufhe-
bung weiterer Gesetze und Verordnungen vom 11.12.2007 (GV. NRW 
2008, S. 8, 13), des § 6 des Landesaufnahmegesetzes NRW vom 28. 
Februar 2003 (GV. NRW. S. 95) zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 21. November 2006 (GV. NRW. S. 570) sowie des § 5 
des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 28. Februar 2003 (GV. NRW. S. 
93) zuletzt geändert durch Artikel 5 Buchstabe a) und b) des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 631) hat der Rat der Gemeinde 
Lindlar in seinen oben angegebenen Sitzungen folgende Satzung be-
schlossen: 

§ 1 Rechtform und Zweckbestimmung 
 
Die Gemeinde Lindlar errichtet und unterhält Übergangsheime zur vor-
läufigen und vorübergehenden Unterbringung von  
 
1. Aussiedlern, Flüchtlingen und Zuwanderern (§ 2 des Landesaufnah-
megesetzes) in 

a) 51789 Lindlar, Auf den Heidchen 
b) 51789 Lindlar, Linde, Josefstraße 17 
c) 51789 Lindlar, Voßbrucher Straße 1 a 

2. ausländischen Flüchtlingen (§ 2 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes) in 
a) 51789 Lindlar, Am Brunnenberg 3, 5, 7 und 9 
b) 51789 Lindlar, Hartegasse, Tulpenweg 11 a und 11 b 
c) 51789 Lindlar, Frielingsdorf, Alte Landstraße 31 a und 31 b 
d) 51789 Lindlar, Hartegasse, Sülztalstraße 66 a 

§ 1 Rechtform und Zweckbestimmung 
 
Die Gemeinde Lindlar errichtet und unterhält Übergangsheime zur vor-
läufigen und vorübergehenden Unterbringung von Aussiedlern und Zu-
wanderern (§ 2 des Landesaufnahmegesetzes) sowie ausländischen 
Flüchtlingen (§ 2 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes) in 

a) 51789 Lindlar, Am Brunnenberg 3, 5, 7 und 9 
b) 51789 Lindlar, Hartegasse, Sülztalstraße 66 a 
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§ 5 Verwaltungszwang 
 
Die in dieser Satzung, der Gebührenordnung und der Benutzungsord-
nung für die Übergangsheime ausgesprochenen Verpflichtungen, An-
ordnungen und Verbote können im Wege des Verwaltungszwanges aus 
Grund des Verwaltungsvollsreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VWVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.05.1980 (GV NW S. 510/SGV NW 2010) in der jeweils gültigen Fas-
sung durchgesetzt werden. 
 

 
§ 5 Verwaltungszwang 
 
Die in dieser Satzung, der Gebührenordnung und der Benutzungsord-
nung für die Übergangsheime ausgesprochenen Verpflichtungen, An-
ordnungen und Verbote können im Wege des Verwaltungszwanges aus 
Grund des Verwaltungsvollsreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVG NRW) vom 19. Februar 2003 (GV. NRW. S. 156), zu-
letzt geändert durch Artikel 10 des Fünften Befristungsgesetzes vom 5. 
April 2005 (GV. NRW. S. 351) in der jeweils gültigen Fassung durchge-
setzt werden. 
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Entwurf 
 

III. Nachtrag vom 25.08.2008 zur Satzung der Gemeinde Lindlar über die Errichtung und Un-
terhaltung von Übergangsheimen vom 27.08.1991 

 
 
Auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 9. 
Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380) i. V. m. den §§ 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NW S., 712/SGV NW 610) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes zur Novellierung des Kurortegesetzes sowie zur Änderung und Aufhebung 
weiterer Gesetze und Verordnungen vom 11.12.2007 (GV. NRW 2008, S. 8, 13), des § 6 des Lan-
desaufnahmegesetzes NRW vom 28. Februar 2003 (GV. NRW. S. 95) zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 21. November 2006 (GV. NRW. S. 570) sowie des § 5 des Flüchtlingsaufnah-
megesetzes vom 28. Februar 2003 (GV. NRW. S. 93) zuletzt geändert durch Artikel 5 Buchstabe a) 
und b) des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 631) hat der Rat der Gemeinde Lindlar 
in seinen oben angegebenen Sitzungen folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

§ 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
Die Gemeinde Lindlar errichtet und unterhält Übergangsheime zur vorläufigen und vorübergehenden 
Unterbringung von Aussiedlern und Zuwanderern (§ 2 des Landesaufnahmegesetzes) sowie auslän-
dischen Flüchtlingen (§ 2 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes) in 
 

a) 51789 Lindlar, Am Brunnenberg 3, 5, 7 und 9 
b) 51789 Lindlar, Hartegasse, Sülztalstraße 66 a 

 
§ 2 

 
§ 5 wird wie folgt geändert: 

 
Die in dieser Satzung, der Gebührenordnung und der Benutzungsordnung für die Übergangsheime 
ausgesprochenen Verpflichtungen, Anordnungen und Verbote können im Wege des Verwaltungs-
zwanges aus Grund des Verwaltungsvollsreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVG NRW) vom 19. Februar 2003 (GV. NRW. S. 156), zuletzt geändert durch Artikel 10 des fünf-
ten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 351) in der jeweils gültigen Fassung durch-
gesetzt werden. 
 

§ 3 
 

§ 6 Inkrafttreten 
 
Dieser Nachtrag tritt am 01.01.2009 in Kraft. 
 
Hinweis auf die Wirkung nach § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung NRW: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,  

Anlage II 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet  

 
oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
e)  

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende III. Nachtrag zur Satzung der Gemeinde Lindlar über die Errichtung und Unterhal-
tung von Übergangsheimen vom 27.08.1991 wird hiermit unter Hinweis auf § 7 Absatz 6 GO NRW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
 
Lindlar, den  
 
 
 
Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 17.11.2008 
 
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlage 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Ausschusses für Sicherheit und Ordnung 
am 04.12.2008   

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 15: Mehr Raum und Sicherheit für Fahrradfahrer 

Vorberaten im am TOP 
Haupt- und Finanzausschuss 11.12.2007    5 

 

Sachverhalt: 

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.12.2007 beantragt die Frakti-
on Bündnis 90 / Die Grünen die Einrichtung von Fahrradwegen auf besonders frequen-
tierten Schulwegen. 
Die Verwaltung wurde mit Beschluss vom 11.12.2007 beauftragt, gemeinsam mit dem 
Straßenverkehrsamt, der Kreispolizeibehörde und den örtlichen Schulen zu ermitteln, 
ob und wo ein Bedarf an markierten Fahrradwegen besteht. 
 
Der Bedarf an Fahrradwegen und die Anzahl der Schüler, die regelmäßig mit dem Fahr-
rad zur Schule fahren, wurden anhand einer statistischen Umfrage an den jeweiligen 
Grundschulen und weiterführenden Schulen durch die Schulverwaltung ermittelt. 
 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass ca. 85 Grundschüler und ca. 77 Schüler aus weiter-
führenden Schulen von insgesamt 2712 Schülern die Schule mit dem Fahrrad anfahren.  
 
Im Hinblick auf die rechtlichen Voraussetzungen für das Radfahren auf der Straße gel-
ten nach § 2 Abs. 5 der StVO (Straßenverkehrsordnung) folgende Kriterien: 
 
Kinder bis zur Vollendung des 8. Lebensjahres sind verpflichtet den Gehweg zu benut-
zen, auch wenn Radwege vorhanden sind. Kinder im Alter von 9 – 10 Jahren dürfen auf 
dem Gehweg fahren, auch wenn sie im Besitz eines Radfahrführerscheins sind.  
 
Somit ist ein besonderer Schutz für Grundschüler bis einschl. dem 10-ten Lebensjahr im 
Straßenverkehr durch diese Regelung der StVO gegeben.  
 
Im Bereich von Tempo-30-Zonen ist das Radfahren innerhalb dieser Zonen verhältnis-
mäßig sicher möglich. Für Kinder ab dem 11. Lebensjahr und andere Radverkehrsteil-
nehmer gilt nach der StVO die Benutzungspflicht der öffentlichen Straßen und Wege in 
Eigenverantwortung.  
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Unter dem Aspekt, mehr Raum und Sicherheit für Fahrradfahrer in Lindlar, wurden die 
vorhandenen und beschilderten Rad-Gehwege im Gemeindegebiet durch den Fachbe-
reich öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen überprüft und in der Übersichtskarte (An-
lage 1) mit einer roten Markierung dargestellt. Bei der einseitig dargestellten roten Mar-
kierung handelt es sich um Rad-Gehwege, die gleichzeitig in beiden Fahrtrichtungen 
befahren und begangen werden können. Bei den beidseitig markierten Strecken kann 
der Radfahrer nur in einer Fahrtrichtung den Rad-Gehweg benutzen. 
 
Nach der geltenden StVO müssen gemeinsame Rad-Gehwege folgende Kriterien erfül-
len: 
 

1. Beschilderung durch das Verkehrszeichen 240 StVO 
 

2. Mindestbreiten:  innerorts:    2,50 m breit 
                          außerorts:   2,00 m breit 

 
(Diese Mindestbreite gilt auch bei Zweirichtungsverkehr) 
 
Alle vorhandenen und beschilderten Rad-Gehwege im Gemeindegebiet Lindlar wurden 
unter Berücksichtigung der StVO untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass teilweise 
die geforderten Rad-Gehwegbreiten nicht den vorgeschriebenen Mindestbreiten ent-
sprechen.  
 
Im Hinblick auf eine Erweiterung des bestehenden Radverkehrsnetzes für das Gemein-
degebiet Lindlar wurden weitere Untersuchungen durchgeführt und mögliche sinnvolle 
und denkbare Verbindungen in der Übersichtskarte (Anlage 1) mit grün dargestellt. 
 
Bei den mit grün dargestellten Verbindungen handelt es sich um Lückenschlüsse zwi-
schen den vorhandenen Streckenabschnitten. Die mögliche Herstellung von weiteren 
Rad-Gehwegen wurde hinsichtlich der Machbarkeit und der voraussichtlichen Kosten 
entwickelt. Diese wurden unter Berücksichtigung des Bestands in zwei Spalten einge-
teilt; erste Spalte, Herstellung von markierten Schutzstreifen, zweite Spalte, bauliche 
Verbreiterung der Gehwege (Anlage 2) 
 
Bei der Herstellung von markierten Schutzstreifen handelt es sich um eine verkehrs-
technische Möglichkeit zur Anlegung eines Fahrradschutzstreifens.  
 
Hierfür müssen nach der StVO folgende Kriterien erfüllt werden: 
 
 

1. Die Fahrbahnbreite muss mindestens 8,50 – 7,00 m breit sein und darf nach 
Aufbringen des Schutzstreifens (Mindestmaß 1,25 m) eine Restfahrbahnbreite 
von 5,50 – 4,50 m nicht unterschreiten. 

 
2. Schutzstreifen können nur auf Fahrbahnen innerorts aufgebracht werden, die ein 

Verkehrsaufkommen von höchstens 10.000 Kfz/24 Std. aufweisen.  
 

3. Der LKW-Verkehr darf nicht mehr als 5 % des Gesamtverkehrs betragen. 
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Bei der baulichen Verbreiterung der Gehwege soll die fehlende Rad-Gehwegbreite auf 
innerörtlichen Strecken auf 2,50 m und auf außerörtlichen Strecken auf 2,00 m aufge-
weitet werden.  
 
Unter Abwägung der verkehrstechnischen und baulichen Möglichkeiten wurden alle 
grün dargestellten Verbindungsschlüsse an den bestehenden Rad-Gehwegen mit grob 
geschätzten Herstellungskosten in der Anlage 2 hinterlegt.  
 
Eine Besichtigung des bestehenden und zu erweiternden Radverkehrsnetzes soll vorab 
durch den Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung  erfolgen. 
 
Mit der Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen“ (AGFS) wurde Kontakt aufgenommen. Aus terminlichen Gründen war eine 
Abstimmung mit der AGFS vor der Sitzung nicht möglich. Zur weiteren Umsetzung wird 
die Arbeitsgemeinschaft  mit eingebunden, um auf die Erfahrungswerte der AGFS zu-
rückgreifen zu können. Außerdem soll mit der AGFS das Thema „ Fahrradfahren gegen 
die Einbahnstraße“ näher besprochen werden. 
 
 
Hinweis: Die farbigen Anlagen haben die Fraktionsvorsitzenden auch per  

E-Mail erhalten. 
 
 
 
Ein Beschlussvorschlag wird ggfs.in der Sitzung unterbreitet. 
 
 
 
 
 

     

Manuel Chamorro 
Sachbearbeiter 

 Ralf Urspruch 
Fachleiter 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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 Rad-Gehwege im Gemeindegebiet Lindlar       Anlage 2 
      

Rad-Gehweg Bestand 
(rot)   

Rad-Gehweg Erweiterung 
(grün) 

Herstellung von mar-
kierten Schutzstreifen

Bauliche Verbreite-
rung der Gehwege Herstellungskosten 

            

Ab Steinenbrücke bis Ommer-
bornstr. L97 1 Heibach bis Steinenbrücke Aufbringen eines beidseiti-

gen Schutzstreifens 500 m 
Aufweitung des Gehweges 
1,9 Km 

5000 € Markierung/380.000 
€ Aufweitung 

Ab Einmündung Neuenfel-
derstr K21 bis Kirschbäum-
chen L302 

2 Ommerbornstr./Montanusstraße 
bis Neuenfelderstr. 

Aufgrund des hohen Vehr-
kehrsaufkommens nicht 
möglich 

Aufweitung des Gehweges 
1,7 Km 340.000 € 

Ab Horpestraße bis Einmün-
dung Remshagenerstr. 3 Kreisverkehr K19 bis Remshage-

nerstraße 
Aufgrund der geringen Fahr-
bahnbreite nicht möglich 

Aufweitung des Gehweges 
150 m 30.000 € 

Ab Böhl entlang der Jugend-
herberge bis Kreisverkehr 
Engeslkirchener Straße 

4 Horpestraße/Engelskirchener 
Straße bis Kreisverk. 

Aufgrund des hohen Ver-
kehrsaufkommens nicht mö-
gich 

Aufweitung der Gehwege 
350 m 70.000 € 

Ab Kirschbäumchen bis Ein-
mündung Kölnerstr./Dr. Mei-
nerzhagener Str. 

5 
Einmündung Kölnerstr./Dr. Mei-
nerzhagenerstr. Bis Königsberger 
Str. 

Aufgrund des hohen Ver-
kehrsaufkommens nicht 
möglich 

Aufweitung der Gehwege 
beidseitig 300 m 60.000 € 

Ab Kemmerich bis Einmün-
dung Wupperweg (Li-West) 6 Königsbergerstraße/Rheinstraße 

bis Einmündung Wupperweg 
Aufbringen eines beidseiti-
gen Schutzstreifens  750 m   7.500 € 

Ab Parkplatz Fabritius L299 
bis Kreisverkehr Borro-
mäusstrasse 

7 Zufahrt Freizeitpark bis Parkplatz 
Fabritius  L299 Kölner Strasse 

Aufgrund des hohen Ver-
kehrsaufkommens nicht 
möglich 

Aufweitung des Gehweges 
350m 70.000 € 

  8 Reuschsiefen Planung im Zuge der gepl. 
Umverlegung der K24 

Planung im Zuge der gepl. 
Umverlegung der K24   

  9 Einmündung Krähenhof bis Ein-
gang Freilichtmuseum 

Aufgrund des hohen Ver-
kehrsaufkommens nicht 
möglich 

Aufweitung des Gehweges 
400 m 80.000 € 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 18.11.2008 
 
Sicherheit und Ordnung 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Ausschusses für Sicherheit und Ordnung 
am 04.12.2008  

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 16: Verkehrsberuhigung/Einbahnstraßenregelung 
Antrag der Löwen Apotheke vom 01.09.2008 

Sachverhalt: 

Der o. g. Antrag wurde dem Fachausschuss in seiner Sitzung am 10.09.2008 als Tisch-
vorlage zur Kenntnis gebracht. Die in Ihrem Schreiben genannten Anträge sind nach der 
„Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Lindlar“ an eine Einrei-
chungsfrist von 15 Tagen vor dem Sitzungstag gebunden und wurden deswegen in die Sit-
zung des Ausschusses am 04.12.2008 zur Beratung verwiesen. 

Zu den Anregungen und Hinweisen der Antragstellerin hat die Verwaltung mit Schreiben 
vom 09.10.2008 (Anlage II) bereits Stellung bezogen. Insoweit ist noch über folgende An-
träge zu entscheiden: 

Antrag: „Deshalb beantrage ich, die Einbahnstraßenregelung im vorderen Teil der 
Hauptstraße (bis Eichenhofstraße) und in der Bachstraße aufzuheben.“ 

Stellungnahme der Verwaltung: Durch die Einführung der Einbahnstraßenregelung in der 
Hauptstraße (Engpass bis Eichenhofstraße) wird die Sicherheit der Fußgänger er-
höht, weil diese nur noch mit Kfz-Verkehr aus einer Richtung rechnen müssen und 
einen größeren Abstand zum fließenden Verkehr einhalten können. Bei Auflösung 
der Einbahnstraßenregelung würde dieser Schutzzweck wieder aufgehoben.  

Die Bachstraße ist eine schmale Straße, die nur bedingt Begegnungsverkehr zu-
lässt. Die Ausweisung als Einbahnstraße verbessert auch hier die Verkehrssicher-
heit. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Antrag auf Aufhebung der Einbahnstraßenregelung in der Hauptstraße (Engpass 
bis Eichenhofstraße) wird aufgrund der Stellungnahme der Verwaltung nicht zuge-
stimmt. 
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Antrag: „Außerdem beantrage ich, die Parkzeitbeschränkung auf zwei Stunden in der 
Pollerhofstraße ab Höhe „Altes Amtsgericht“ bis zum Kreisverkehr aufzuhe-
ben, damit hier Anwohner wieder parken und so die Geschwindigkeit besser 
gedrosselt wird.“ 

Stellungnahme der Verwaltung: Die Parkzeitregelung gilt nur werktags und auch nur in 
der Zeit von 8 – 18 Uhr. An Sonn- und Feiertagen sowie täglich nach 18 Uhr gilt 
keine zeitliche Beschränkung. Das Halten (z.B. zum Be- und Entladen schwerer 
oder sperriger Güter aus dem Kfz) ist auch außerhalb der Parkmarkierungen er-
laubt.  

Die Parkzeitbeschränkung dient der Parkraumbewirtschaftung, d.h. die verfügba-
ren öffentlichen Parkflächen sollen möglichst vielen Kfz zur Verfügung stehen und 
nicht durch Dauerparker der Allgemeinheit entzogen werden. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Antrag auf Aufhebung der Parkzeitbeschränkung in der Pollerhofstraße ab Höhe 
„Altes Amtsgericht“ bis zum Kreisverkehr wird aufgrund der Stellungnahme der Verwal-
tung nicht zugestimmt. 

 

Antrag: „Um die Parkplatzsituation im Bereich der Apotheke zu verbessern, beantra-
ge ich die Parkplätze im Otto-Lob-Winkel und in der Bachstraße auf 1 oder 2 
Stunde/n zu beschränken.“ 

Stellungnahme der Verwaltung: Das Zonen-Haltverbot endet hinter den Privatparkplätzen 
im Otto-Lob-Winkel. Auf den Privatparkplätzen besteht zwar eine privatrechtlich 
geregelte Parkzeit- und Nutzungsbeschränkung, deren Einhaltung nicht (weil Pri-
vatgrundstück) von der Ordnungsbehörde überwacht werden darf. Es sei denn, 
der Grundstückseigentümer schließt mit der Gemeinde Lindlar einen öffentlich-
rechtlichen Widmungsvertrag. Die Parkbeschränkung auf einen bestimmten Besu-
cherkreis ist dann allerdings ausgeschlossen. 

Innerhalb des bestehenden Zonen-Haltverbots ist die Anlegung von zusätzlichen 
Parktaschen nicht möglich. Unter Berücksichtigung der Straßenbreite und der 
Grundstückszufahrten könnte das Zonen-Haltverbot bis in den Einmündungsbe-
reich der Bachstraße vorgezogen werden, so dass dann zusätzlich bis zu 2 Park-
taschen angelegt werden könnten.  

In dem Teilstück der Bachstraße (zwischen Otto-Lob-Winkel und Kamper Straße) 
richtet sich die Zulässigkeit des Parkens nach den allgemeinen Bestimmungen der 
StVO. Besondere, durch Verkehrszeichen angeordnete Parkregelungen bestehen 
nicht. In Fahrtrichtung „Kamper Rondell“ könnten Parkplätze mit Parkzeitbegren-
zung angeordnet werden. 

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Parkmöglichkeiten in der Straße „Im Ot-
to-Lob-Winkel“ und dem o. g. Teil der Bachstraße vorwiegend von Mitarbeitern der 
angrenzenden Gewerbebetriebe genutzt werden. Bei Anordnung einer Parkzeit-
beschränkung würden auch noch diese wenigen arbeitsplatznahen Parkplätze die-
sem Benutzerkreis entzogen.  
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Die Antragstellerin verfügt über privatrechtliche Parkplätze, die allerdings von der 
Ordnungsbehörde nicht überwacht werden dürfen. Durch einen Widmungsvertrag 
könnten diese Parkplätze in die gemeindliche Parkraumbewirtschaftung einbezo-
gen werden, weil sie innerhalb der bestehenden Haltverbotszone liegen. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Antrag auf Anordnung von zusätzlichen parkzeitbeschränkten Parkplätzen in der 
Straße „Im Otto-Lob-Winkel“ und in der „Bachstraße“ wird zurzeit noch nicht zuge-
stimmt.  

 

 

     

Herbert Schibelka 
Fachleiter 

   Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 

 
 



 

06. Sitzung SOA 04.12.2008 TOP 16 Verkehrsberuhigung Einbahnstraße, Antrag Löwen Apotheke.doc 

4
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Gemeinde Lindlar Der Bürgermeister 

 - Sicherheit und Ordnung - 

Gemeinde Lindlar – Der Bürgermeister – Borromäusstraße 1, 51789 Lindlar 
 

Lindlarer Löwen Apotheke 
Frau Birgit Carl 
Hauptstraße 1 
51789 Lindlar 

Auskunft erteilt: Herr Schibelka 
Geschäftszeichen:  
Zimmer Nr.: E07 
Telefondurchwahl: (02266) 96(0)-114 
Telefax: (02266) 96 7 114 
E-Mail: herbert.schibelka@gemeinde-

lindlar.de  
Homepage: http://www.lindlar.de 

Lindlar, den 09.10.2008  

 

Verkehrsberuhigung/Einbahnstraßenregelung 
Ihr Antrag auf Änderung vom 01.09.2008 
Unser Schreiben vom 04.09.2008 

Sehr geehrte Frau Carl, 

Bezug nehmend auf den o. g. Schriftverkehr teilen wir Ihnen mit, dass das Thema „Änderung der 
Einbahnstraßenregelung im ‚Kamper Rondell’“ bereits auf der Tagesordnung der Sitzung des zu-
ständigen Ausschusses für Sicherheit und Ordnung am 10.09.2008 stand, so dass auch Ihr diesbe-
züglicher Antrag bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt wurde.  

Der Fachausschuss hat zur Einbahnstraßenregelung folgenden Beschluss gefasst: 

1. Die Einbahnstraßenreglung im sog. „Kamper Rondell“ (Parkplatz) wird aufgehoben (nur im 
Rondell, Gegenverkehr ist zulässig, also Ausfahrt auf die Kamper Str. Richtung Eichenhof-
straße soll ermöglicht werden).  

2. Das verbleibende Teilstück zwischen Hauptstraße und „Kamper Rondell“ (Parkplatz) bleibt 
als Einbahnstraßenregelung erhalten. Die Einfahrt in die Einbahnstraße erfolgt allerdings 
nunmehr, entgegen der bestehenden Anordnung, künftig von der Hauptstraße aus. 

3. Sollte das StVA des Oberbergischen Kreises rechtliche Einwendungen gegen den Begeg-
nungsverkehr im Rondell haben, so soll auch im Rondell die Einbahnstraßenregelung in 
Fahrtrichtung Eichenhofstraße angeordnet werden. 

4. Aufgrund der Eröffnung der Post-Agentur in der Hauptstraße 10 wird die Verwaltung 
beauftragt zu prüfen, ob in der näheren Umgebung der Post-Agentur ein Behinder-
tenparklatz eingerichtet werden kann. 

 
Mithin hat die Verwaltung beim zuständigen Straßenverkehrsamt Gummersbach auf der Grundlage 
dieses Beschlusses und in Anlehnung an die ausführliche Begründung den Antrag auf Änderung der 
bestehenden Einbahnstraßenregelung gestellt.  

Die in Ihrem Schreiben enthaltenen weiteren Anträge sind nach der „Geschäftsordnung für den Rat 
und die Ausschüsse der Gemeinde Lindlar“ an eine Einreichungsfrist von 15 Tagen vor dem Sit-
zungstag gebunden und können deswegen erst in der nächsten Sitzung des Ausschusses beraten 
werden.  
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Vorab möchte ich aber schon zu einzelnen Punkten Ihres Schreibens Stellung nehmen: 

a) „Viele Autofahrer haben darüber hinaus die Einbahnstraßenregelung Hauptstraße noch 
nicht zur Kenntnis genommen und fahren falschherum durch die Einbahnstraße.“ 

Die erforderlichen Verkehrszeichen sind nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung ange-
bracht.  

Wir sind davon ausgegangen, dass nach einer „Gewöhnungsphase“ die neue Verkehrsführung 
von den Verkehrsteilnehmern registriert und beachtet wird. Leider müssen auch wir feststellen, 
dass es trotz ausreichender Kennzeichnung immer wieder zu Verkehrsverstößen kommt. Die Po-
lizei wurde deswegen gebeten in diesem Bereich Verkehrskontrollen durchzuführen. 

b) „Einige Autofahrer nutzen darüber hinaus die Pollerhofstraße quasi zum Schwungnehmen 
und fahren – da ja keiner entgegenkommen sollte – mit Speed in den Engpass ein.“ 

Aus Fahrtrichtung Pollerhofstraße in die Hauptstraße hinein, sind Fahrzeuge aus der Kölner Stra-
ße vorfahrtsberechtigt. Der Einmündungsbereich der Kölner Str. auf die Pollerhofstraße ist nicht 
gut zu übersehen, deswegen müssen sich alle Fahrzeugführer dem Einmündungsbereich lang-
sam fahrend und bremsbereit nähern. Uns sind in diesem Kreuzungsbereich keine Unfälle be-
kannt. 

c) „Hierzu trägt auch bei, das Parken auf der Pollerhofstraße nur noch für zwei Stunden er-
laubt ist. Damit fehlen die Autos der Anwohner, die zu fast allen Zeiten als natürliche Ver-
langsamung des Verkehrsflusses dienten.“ 

Die Pollerhofstraße liegt innerhalb der 30-km/h-Zone. Unter Berücksichtigung der verkehrlichen 
Situation sind hier also höchstens 30-km/h erlaubt. Vor der Neuregelung waren dies 50-km/h. 

Durch die Anordnung der versetzen Parktaschen ist eine neue verkehrliche Situation geschaffen 
worden, die vom Fahrzeugführer gegenüber der vorhergehenden Park- und Vorfahrtsregelung ei-
ne höhere Wachsamkeit erfordert und damit eine niedrigere Fahrgeschwindigkeit zur Folge hat (§ 
1 StVO). Die Pollerhofstraße wirkt optisch nunmehr schmaler. 

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, bestand vor der Neugestaltung der Verkehrsführung in der Pol-
lerhofstraße eine einseitige Parktverbotstrecke, welche in Höhe des Bestattungshauses Hachen-
berg begann und vor der Einmündung „Johannes-Fischer-Weg“ endete. Auch die Anlieger durften 
folglich schon damals diese Straßenseite nicht zum Parken in Anspruch nehmen. Dieser Rich-
tungsverkehr hatte früher sozusagen „freie Bahn“, jetzt nicht mehr, weil nach unseren Feststellun-
gen auch auf dieser Straßenseite regelmäßig einige Kraftfahrzeuge parken. 

Durch die Einbeziehung der Pollerhofstraße in die 30-km/Zone, gilt hier jetzt u.a. die Rechts-vor-
Links-Regel, d.h., in Fahrtrichtung Kreisel gesehen, sind Fahrzeuge, die aus der Bachstraße oder 
dem Johannes-Fischer-Weg kommen, vorfahrtsberichtigt gegenüber den Fahrzeugen auf der Pol-
lerhofstraße. Auch dies war vormals nicht so. Durch Verkehrszeichen wurde damals der Poller-
hofstraße ausdrücklich Vorfahrt gewährt mit der Folge, dass höhere Geschwindigkeiten als heut-
zutage möglichen waren. 

d) „Deshalb beantrage ich, die Einbahnstraßenregelung im vorderen Teil der Hauptstraße (bis 
Eichenhofstraße) und in der Bachstraße aufzuheben.“ 

Durch die Einführung der Einbahnstraßenregelung in der Hauptstraße (Engpass bis Eichenhof-
straße) wird die Sicherheit der Fußgänger erhöht, weil diese nur noch mit Kfz-Verkehr aus einer 
Richtung rechnen müssen und einen größeren Abstand zum fließenden Verkehr einhalten kön-
nen. Bei Auflösung der Einbahnstraßenregelung würde dieser Schutzzweck wieder aufgehoben.  
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Die Bachstraße ist eine schmale Straße, die nur bedingt Begegnungsverkehr zulässt. Die Aus-
weisung als Einbahnstraße verbessert auch hier die Verkehrssicherheit. 

e) „Außerdem beantrage ich, die Parkzeitbeschränkung auf zwei Stunden in der Pollerhof-
straße ab Höhe „Altes Amtsgericht“ bis zum Kreisverkehr aufzuheben, damit hier Anwoh-
ner wieder parken und so die Geschwindigkeit besser gedrosselt wird.“ 

Die Parkzeitregelung gilt nur werktags und auch nur in der Zeit von 8 – 18 Uhr. An Sonn- und Fei-
ertagen sowie täglich nach 18 Uhr gilt keine zeitliche Beschränkung. Das Halten (z.B. zum Be- 
und Entladen schwerer oder sperriger Güter aus dem Kfz) ist auch außerhalb der Parkmarkierun-
gen erlaubt.  

Die Parkzeitbeschränkung dient der Parkraumbewirtschaftung, d.h. die verfügbaren öffentlichen 
Parkflächen sollen möglichst vielen Kfz zur Verfügung stehen und nicht durch Dauerparker der 
Allgemeinheit entzogen werden. 

Hinsicht der Geschwindigkeitsdrosselung darf ich auf Buchst. c) verweisen. 

f) „Bei der Mündung Bachstraße/Pollerhofstraße bringt eine rechts vor links Regelung auch 
eine Verlangsamung mit sich.“ 

Wie weiter oben bereits erläutert, besteht diese Regelung seit Einführung der 30-km/h-Zone. 

g) „Um die Parkplatzsituation im Bereich der Apotheke zu verbessern, beantrage ich, die 
Parkplätze im Otto-Lob-Winkel und in der Bachstraße auf 1 oder 2 Stunde/n zu beschrän-
ken.“ 

Das Zonen-Haltverbot endet hinter Ihren Privatparkplätzen im Otto-Lob-Winkel. Auf Ihren Privat-
parkplätzen besteht zwar ein privatrechtlich geregelte Parkzeit- und Nutzungsbeschränkung, de-
ren Einhaltung nicht (weil Privatgrundstück) von der Ordnungsbehörde überwacht werden darf. Es 
sei denn, der Grundstückseigentümer schließt mit der Gemeinde Lindlar einen öffentlich-
rechtlichen Widmungsvertrag. Die Parkbeschränkung auf einen bestimmten Besucherkreis ist 
dann allerdings ausgeschlossen. 

Innerhalb des bestehenden Zonen-Haltverbots ist die Anlegung von zusätzlichen Parktaschen 
nicht möglich. Wir werden prüfen, ob unter Berücksichtigung der Straßenbreite und der Grund-
stückszufahrten das Zonen-Haltverbot bis in den Einmündungsbereich der Bachstraße vorgezo-
gen werden kann, um dann eventuell zusätzlich bis zu 2 Parktaschen anlegen zu können.  

In dem Teilstück der Bachstraße (zwischen Otto-Lob-Winkel und Kamper Straße) richtet sich die 
Zulässigkeit des Parkens nach den allgemeinen Bestimmungen der StVO; besondere, durch Ver-
kehrszeichen angeordnete, Parkregelungen bestehen nicht. 

Sie beantragen, dieses Teilstück zusätzlich in das bestehende Parkplatzbewirtschaftungskonzept 
der Gemeinde einzubeziehen. 

Ihren Antrag werden wir dem zuständigen Fachausschuss zu seiner Sitzung am 04.12.2008 vor-
legen. Über das Beratungsergebnis werde ich Sie sodann informieren. 

Gerne stehe ich für eventuelle Rückfragen zur Verfügung  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Schibelka  
 




